
273 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des-N ationalrates XIV. GP 

Bericht 
des Handelsausschusses 

über die Regierungsvorlage (177 der Bei­
lagen): Bundesgesetz über Lenkungsmaß­
nahmen zur Sicherung der Energieversor-

gung (Energielenkungsgesetz) 

Die Beihehaltun:g und der Ausbau der Mög­
lichkeit, die Sicherstelhxng der Energieversor­
gung in KrisenfäHen garantieren zu können, ist 
geude im gegenwärtigen Zeitpunkt dringend 
geboten. Mit politischen Situationen, die zur 
neuerlichen Gef,ährdung oder Störung der Ein­
fuhr von Erdöl, Ertdölerzeugnissen oder Erdgas 
fülhren, können, muß infolge der Au~breitung 
poEtischer und m~litärischer Auseinandersetzun­
gen auf dem gesamten Mittelmeerraum und dem 
OstatLantiik seit 1'973 jederzeit gerechn,et wel"lden. 
österreich ist als zentraleuropäischer Binnenstaat, 
der zwei Drittel seines Ge~am tenergieJbedarfes 
durch Importe ,decken muß, einer solchen Ent­
wickLung besonders ausgesetzt. 

Zu ,diesen Erwägungen, ,die für sich allein schon 
die Schaffung entsprechender Lenkungsinstru­
mente ,gebieten, ist jedoch noch dazugetreten, 
daß Österreich am 18. November 1974 in Paris> 
das "übereinkommen Üiber ein Internationail.es 
Energieprogramm" unterzeichnet hat. Unter den 
zahlreichen Verpflichtung,en, die 'zu erfüllen sind, 
nehmen eine besondere Stellung ,die Notstands­
maßnahmen nach Kapitel IV ein. Österreich muß 
nach Kapitel II (Art. 5) "jederzeit ein Pro­
gramm von Eventua'1maßn:llhmen" zur Nach­
fra,gedmsselung rbereit:haltenl, das von ,der ständi­
gen Gruppe von Notstandsfragen <laufend über­
prüft und beurteilt wird. Es müs,sen aber auch 
die erfordentichen Maßnahmen getroffen' w.er­
den, damit das Zuteilun,gssystem gemäß Kapi­
tel III im Notstandshll Slichergestellt ist. 

Ferner trägt der Entwurf wesentlich dazu bei, 
dem Gebote des Art. 9 a B-VG (umfassende 
Landesverte~d~gung) nachzukommen, da gemäß 
der VerteidigungSldo<ktrin ein maßgebeI1'der Be-

standteil der wirtschaftE,chen Landesverte~drgung 
die SichersteNung einer EnergienotversoI'gung 
ist. 

Der HandelsaUisschuß hat die OIbgenannt,e Re­
gierungsvorlage in seiner Sitzung am 20. Mai 
197 6 erstmal'~g in Verhandlung ,gezogen uno 
einen Unter ausschuß eingesetzt, ,dem von: der 
SozialiS1tischen Partei österreichs die Abgeor1dlne­
ten Dr. H ein .cl 1, H 01 f s t e t t e r, T e s chi, 
Will e und Z i n g 1 e r, Vlon der österreichischen 
Vo1ros:partei die Abgeordneten DkJm. DDr. K ö­
ni g, Dipl.-Ing. Dr. L e.j t ne r, Dr. P e 1 i k an 
und S tau ,d in 'g e r sOIwie von der Freiheitlichen 
Partei österreichs der AJbgeQr;dnete DipL-Vw. 
Dr. S ti x angehörten. 

Der Unterausschuß hat ,die Regierungsvorhge 
in drei Sitzungen unter Beiziehung vün Sach­
verstänrd~gen eingehend beraten. An den Bera­
tungen des Unterausschusses nahmen zeitweise 
die Abgeordneten Wes t r eie her, Dr. E r m a­
co r a und Neu man n teil. Der Unterausschuß 
hat einen neuen Gesetzentwurf vorgeschlagen. 

Zu 'der vom Unterausschuß vorgeschlagenen 
Fassung des' Gesetz.entwurfes wil'd .fo'llgendes Jbe­
merkt: 

Zu § 1 Abs. 3: 

Der Ausschuß ist davün ausgegangen, daß auf 
Grunld Ides, Ausfalles wi'chtiger Transporteinrich­
tungen oder Zulieferungen aus dem, Ausllanrd 
auch nur Teile des Bundesgebietes von einem 
NQtstand getroffen werden können. 

Der Hanldelslausschuß hat in seiner Sitzung am 
15. Juni 1976 den VQn dem Ausschußobmann­
stellvertreter AbgeQrdneten HOl f s t e t t e r er­
statteten Bericht über das Ergebnis der Bera­
tungen im Unterausschuß entgegengenommen. 
Die weitere Ausschußberatung erfQlgte unter 
Berücksichtigung des vom Unterausschuß vor­
geschlagenep Gesetzentwurfes. In der anschlie-
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2 273 der Beilagen 

ßenden Debatte ergriffen die Abgeordneten 
Dkfm. DDr. K ö n i g, Dr. Mus s i 1, Dipl.-Ing. 
Dr. Lei t n e r, Dipl.-Vw. Dr. S t i x, Dipl.-Ing. 
Dr. Z i t t m a y r und der Ausschußobmannstell­
vertreter Abgeordneter Hof s t e t t e r sowie 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie Dr. S t a r i ba ehe r das Wort. . 

Bei ,der Abstimmung wurde der: Ges·etzentW'Urf 
in der vorn Unter ausschuß vorgeschlagenen Fas­
sung mit Stimmeneinhelligkeit angenommen. 

Zingler 
Berichterstatter 

Zum Berichterstatter für das Haus wu~d'e der 
Abgeordnete Z i n g I e r gewählt. Der nun­
mehrige Gesetzestext - wie er vorn Hallidels­
ausschuß angenommen wurde - ist ,diesem Be­
richt beigedruckt. 

Der Hal1!delsa·uss·chruß stellt somit den A n-
t rag, der Nationalrat wolle ,dem an g e- • / • 
s c h1 '0 s sen enG e s, e t zen t w u r f die ver­
fassungsmäß'ige Zust~mmung erteilen. 

Wien, 1976 06 15 

Hofstetter 
Obmannstellvertreter 
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Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über Lenkungsmaßnahmen zur Sicherung der 

Energieversorgung (Energielenkungsgesetz) 

Der NatiOh.alrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 
(V,erfarSls'llongshestimmung) 

Die Erlassung und Aufhebung von Vorschrif­
ten, wie sie im vorliegenrden Bundesgesetz ent­
halten sind, sowie die Vo1~ziehung dieser Vor­
schriften sind für ,die Zeit vom Wirksamkeits­
beginn dieses Bundesgesetzes bis 30. Juni 1978 
auch in den Belangen Bundessache, hinsichtlich 
derer das &mdes-Vedassungsgesetz .in der Fas­
sung von 192'9 etwas; anderes vorsieht. Die im 
Art. II geregelten Angelegenheiten können -
unbeschadet der Stellung des Landeshauptmannes 
gemäß Art. 102 Abs. 1 B-VG - nach Maßgabe 
des § 9 von Einrichtungen der gesetzlichen 
Interessenvettretungen im . übertragenen Wir­
kungsbereich und nach Maßgabe des § 15 von 
Landeslastverteilern .als Bundesbehörden unmit­
telbar versehen werden. 

ARTIKEL II 

1. Anwendung von Lenkungsmaßnahmen 

§ 1. (1) Lenkungsmaß.nahmen nach diesem 
Bun,desgesetz körunen 

1. zur Arbwendung einer unmittelbar drohen­
'den Störung mit nicht wiedergutzumachen­
,dem Schaden für die Energieversongung 
Osterreichs oder zur Behebung einer bereits 
eingetretenen S~örung der Energiev.ersor­
gung österreichs, ·s'Ofern diese Störung 
a) keine saisonale Verknappungserscheinung 

darstellt, oder 
b) durch marktgerechte Maßnahmen nicht, 

nicht rechtzeitig oder nur mit unverhält­
nismäßigen Mitteln abgewendet oder 
behoben werden kann, oder 

2. soweit es Zur Erfüllung der Verpflichtungen 
auf Grund von: Beschlüssen aus· dem üherein­
kommen über ein Internationales Energie­
programm vom 18. November 1974 erfor­
derlich ist, 

ergriffen werden. 

I 

. (2) Lenkungsmaßnahmen haben im FaH des 
Abs. 1 Z. 1 die Deckung des lebenswichtigen Be­
darfes an Enel'lgie einschließlich jenes für Zwecke 
der militärischeIli La.ndesverteidiguIlig, die Auf­
rechterhaJtung einer ungestörten GütererzeUJgu,ng 
und Leistungserstellung sowie die Versorgung 
der Bevölkerung uIlid iSonsviger Bedarfsträger 
sich.erzustdlen, im FaLl des Albs. 1 Z. 2 die Er­
fü:llun'g ,der Verpflichtungen auf Grunld von Be­
schLüss,en aus dem übereinkommen ÜJber ein 
Internationa'les: Energieprogramm ZJU ermögli­
chen. 

(3) Lenkungsrnaßnraihmen können in ihrer Ge­
samtheit, eiIlizeln oder in Verbindung mitein­
ander unaihhäng~g ,davon ergriffen werden, db 
eine in Abs. 1 Z. 1 genannte Störung nur Teile 
des Bundesgebietes oder nur 'bestimmte Zwei,ge 
der Energieversorgung hetrifft. Trifft eine in 
Abs. 1 Z. 1 genannte Störung nur Teae des 
Bundesgebietes, können LenkuIl,'gsmaßnahmen 
auch auf. TeiLe des Bundeg,gebiete~beschränkt 
werden. 

(4) LenkungsmaßnaJhmen dürfen nur in einem 
solchen Au~maß und für eine soliche Da.uer er­
griffen wel'lden, als es zur Abw.endung od.er Zur 
Behebung der Störung oder zur Erfüllung der 
Verpflichtungen auf GruIlid von Beschlüssen ·aus 
dem übereinkommen über ein Intermiüonales 
Energieprogramm unbedingt erforderJich· ist. In 
die Unvu1etzillichkeitrdes Eigentum~ un1d! in die 
Freiheit der Erwerbstätigkeit darf nur einge­
'griffen wenden, wenn die im Abs. 2 ~enannten 
Ziele nicht anders erreicht werden können. 

§ 2. (1) Die Bu'ndesregierU11lg hat 'durch Verord­
nung .fesitzustellen, ab unid wekhe Voraus~etzun­
gen des § 1 Abs. 1 gegeben sind. 

(2) Lenkungsmaßnahmen dürfen nur für die 
Dauer ,"on sechs, Monaten ergriffen werden. Im 
Fall einer !bereits eingetreteneni Srörun,g der 
Energieversor.gung ist eine Verlängerun·g über die 
Dauer von sechs Monaten mit Zustimmung des 
Hauptausschusses ,des NationalrateS' möglich. 
Falls die Voraussetz.uIligen des § 1 Abs. 1 bereits 
vor Ablauf von sechs Monaten wegfaHlen, hat 
dies die Bundesregierung durch Verordnung fest­
zustellen. 

2 
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(3) Lenkungsmaßnahmen sind durch Verord­
nung de~Bundesministers für Handel, Gewerbe 
lmld Industrie v,orzusehen. Solche Verofldnungen 
haben jedenfalls Igetrennt für Lenkungsmaßnah­
men ,für Energieträger u11id für LenkunJgslffiaß­
nahmen zur Sicherung der Elektrizitäts'versor­
gurug zu ergehen. 

(4) Verofldnungen, die Lenkungsmaßnahmen 
enthalten, treten mit dem der Kundmachung 
folgenden Tag in Kraft, sofern in ihnen nicht 
ein späterer Zeitpunkt für das Inkrafttreten 
bestimmt ist. 

(5) Der BundesmLniSiter für Handel, Gewerhe 
und Indulstrie hat ,dem Na~ionalrat erstmals bin­
nen drei Monaten: nach ,dem Efigreifen· von Len­
kUlligsmaßnahmen; i-ru' der Folge in Abständen 
von zwei Monaten über die getroffenen Len­
kungsmaßnahmenr zu 'herichten. 

2; Lenkungsmaßnahmen füf Energiettäger 

§: 3 .. , (1) Den BUllidesminister für Halllde1, Ge­
werbe und- Industrie kann, wenn- die Voraus­
s,ctzung~n ,des_ § 1 AJbs. _ 1.· zutreffen, nach den 
Bestimmungen ,des § 1 Aibs. 2 bis 4 durch Ver­
o l1d,nun,g folgende Lenkungsmaßnahmen für 
Energieträ.ger vorsehen: 

1. Verfügungs",_ ZlLg~iffs" und Beschlagnahme-
rechte für Energieträger (§ 4); , 

kung des betrieblichen oder persönlichen Bedar­
fes oder des Bedarfes seiner Haushaltsangehöri­
gen dienen, dürfen keinen Maßnahmen gemäß 
§ 3 Abs. 1 Z. 1 unterzogen werden. 

§ 5. (1) Verordnungen gemäß § 3 Abs. 1 Z. 2 
können illl~besondere vorsehen, daß Ener.gie­
träger nur inzeicli.ch, örtlich oder mengenmäßi,g 
bes,chräll'ktem UmJfanlg oder nur für vordring­
liche Versor,gungszwecke oder zur Erfü'lIung 
völkerrechtllicher Verpflichtungen abgegeben, be­
zogen und verwerudet werlden dürfen. Die Ver­
ordnungen bedürfen, soweit sie den Transport 
von Energieträgern betr,effen, zu ihrer Erlals­
:sungdes EiilNernrehmens.mit dem BUnlde'sm.inister 
für Verkehr. 

: (2) Inslhesond'ere kallin die Aufbringung fester 
,fos!li-ler Br,enlllstoffe aus. dem Ausland a'Uif· eine 
loder mehrere Unternehmungen beschränkt wer­
iden unid können Bes:timmurugen darüber getr-c~f­
:fen werdelll" wdchen sich aus der Zielsetzung 
;dieses Buu1diesgesetzes ergebeniden Voraussetzun,­
gen physische und juristische Personen ent­
jsprechen müssen, um in .'~okhe. Unternehmungen 
!aufgenommen zu werden. Ferner kann bestimmt 
iwerlden, an wen, in welcher Art und in'wel'chen 
:Mengen solche: Unternehmungen die gelliannten 
;Brennstoffeaibz'llgeben haben. 

_ (3) In SO'Ichen: Vero-rdnungen können auch An­
iweisungen _an Besitzer, von Transporteinrichtun­
igen, Lagereiiuichtungen und Verteilungseinrich­
!tungen flir' Energieträger vorgesehen werden. 
I . 

2.. V orschriJten. über die Pt-oduktion, den 
Tra~spott, ,1die L3Jgecung, die Verteilung, die 
Abgalbe, den, Bezug, die Beschränkung der 
Einfuhren und die Verpflichtung zu Aus­
führen für Ener:gieträger, (§ 5); 

J;Beschränkungen,desVerkehrs.(§6); , § 6. (1) In'Verordnungen gemäß§TAibsl.l Z;3 

4. Mddepflichten (§ 7). ikann 
I 1. das Benützen aller oder, bestimmter Arten 

(l) Ener,gieträger, die Lenkungsmaßnahlffien i von KnftlfahrzeUigen, Mötorhooten und 
unterzogen werden könm.en,_sind: Flugzeugen, f'ÜrbestvmmteZeiten, im ganzen 

1. E1'Idiölund El1dÖ:lprodUlkte.; Bundesgebi,etoder in Teilen des Bundes-
2. sonstige-flüssige Btenn" und Treibstoffe, aus- gebietes; 

'genommen betrieblich anfallende Abfall- '2. das Überschreiten bestimmter Höchstge-
slJOffe; sch,winldigkeiten füraJle oder-bestimmte 

3. feste fossile Bten;nstoffe; Arten V'Üll!' Kraftfahrzeugen sowie auf be­

4: gasJörmige Brennstoffe.' 

(3) Energieträger, ,die zur SichersteUulllg der 
öffentlichen Energieversor.gung vorräti,g gehalten 
werdenunld .nicht zur,A-bg!1be an Dritte ,bestimmt 
sind, bLeilben. diesem Zweck vorbehalten. 

§ 4._ (1) Maßnahmen g~mäß §, 3 Albs. 1. Z. 
haben sich zunächst auf die nach anderen Rechtsc 
vOl'schriften gebildeten Pflichtnotstandsreserven 
an, Energieträgern. zu. beziehen. Wenn es sich als 
unabdingbar erweist, kö'ilnen sie auch' Transport­
mi ttel,. La<g~reinrichtungen und Verteilun-gsein­
rid1tungen für Energieträger umfassen. 

(2) Energieträ.ger, die im Eigentum. oder Be~ 
si tz. eines ,Le,tztverbrauchers stehen· und nicht, zur 
Ahgaibe an Dritte hestimmt sind und der Dekc 

stimmten-Arten von Straßen-
;verboten wet'\den; 

(2) Soweit es ein erhebliches wirtschaftliches, 
i~ozialles, k'UltureHes oder sonstiges. öff,entliches 
'Interesse erfol1dert,. können in solchen Verord'­
inungen Ausnahmen arllgemein, order- in einem 
'bestimmten Umbng,dauernd oder zeitw.eise zu­
"gelassen werden. 

. (3) Auf Antrag können ,durcli Bescheid Aus­
nahmen von den,gemäßkbs; 1 Z;. r verordneten 
Beschrärukungen im- Einzelfall; auf Dauer. oder 
aUlf bestimmte Zeit;.Eilt das ganze Bundesgebiet 
oder für >bestimmte: Gebiete rbewiHigt w,erden, 
,wenn eine - solche' Ausnahme, im heslOilideren 
Interesse der österreichis,chen Volkswirtschaft 
gelegen ist oder wenn ein erheibJiches wirt-
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schaftliches, berufliches oder sonstiges persönli­
ches, Interesse des Antragstel'Lers vorliegt. 

(4) In solchen Verof1dnungen kann auch be­
stimmt werden, in welcher Weise die im Abs. 1 
Z. 1 genannten Fahr7leugpapiere zu kennzeichnen 
sind oder eine sonsti:ge Kennzeichnung vorzu­
nehmen ist, um die 'überwachung. der Einihaltung 
der Beschränkungen oder ;das Vorliegen einer 
nach Abs.2 oder 3 in Betracht kommen:den Aus­
naihme zu gewährleisten. Ebenso kann bestimmt 
werden, in welcher Weise die Grünld:e für die 
Bewilligung einer Ausnahme nach Albs. 3 glal~b­
haft zu machensiI1ld. 

(5) Verol1d:nungengemäß den Abs. 1 bis 4 
. bEtdÜf1fen zu ihrer' Erlassun:g des Einvernehmens 
[!!it den Bundesministern für Verkehr urud für 
Landesverteidigung 'und, soweit sie Verkehrs­
beschränkungen vorsehen, von _denen auch in 
der Land- ,unq Ernährungswirtschaft verwendete 
Kraftfahrzeuge betroffen sind, auch des Einver­
nehmens mit dem Bundesminister für Land- und' 
Forstwirtschaft. 

§ 7. (1) In Vewl'dnurugen gemäß § 3 '.Nbs.1i 
Z. 4 könruen Unternehmungen, die Energieträ.geri 
erzeu-gen, Ibeaf1beiten,' verarbeiten, verbrauchen,' 
einlagern, für sich oderarudereverwahren oder! 
damit handellll,verpflichtet 'werden, Meldungen! 
über 'die Erzeugung, Beal'beitung und Verarbei-i 
turug, den' Zu- unrd AJbgang sowie den Lalger-

I
' 

bestand ,zu fest,gesetzten Terminen zu 'erstatten, 
sow~e Auskünfte ü,ber Betriebsverhältnis~e zu! 

'1 i ertel en. i 

(2) ,Der Bundesminister für, Hantdel, Gewerbd. 
und Industrie ·kann die gemäß Art. 1 zu ertei~ 
lenden MddulJ.gen und Auskünfte überprüfen.1 
Hiezu kann, er sich der . ,Behörden der allgemei-! 
nen staatlichen Verwaltung bedienen. Den Kon~ 
.trollorganen ist jederzeit Zutritt zu den Betriebsi 
stätten und Lagerräumen und die Einsichtnahm~ 
in . geschäftliche Unterlagen über Energieträger, 
zu gewähren. Die für die überprüfung erforder-i 
lichen Auskünfte sind.ihnen zu erteilen. i 

I 
§ 8. FürVermägensnachteile, die durch Maß-: 

nahmen ~uf ?run:d Ides§ ~.~. 1 ~nid 2 ent-! 
standen sm:!, 1St eme Entschadlgung In GeLdzuJ 
leisten. über die Entschädigung ist auf Antrag, 

I 
vom Bundesminister für' Handel, Gewerbe und' 
IIJIdustrie ,Idurch Be:>che~d abzusprechen. Diese~ 

ist das BezirksgeridIt ,7luständig, in dess.en 
Sprengel die Maßnahme gesetzt worden .ist. Das 
Ver,f,a;hren riteh tet sich nad1 den Bestimmungen 
über ,das gerichtliche Verfahren ,außer Streit­
sachen, wobei ,die Bestimmungen .des EiseIJIbahn­
euteignungsgesetzes 1954, BGBI. Nr. 71,Ü1ber 
die, gerichtliche Feststellung der Entschädigung 
.si,nngemäß anzuwenden sind. 'Mit dem Einlangen 
des AmrJJges beim Bezirksgericht. tritt der .naCh 
dem 'ZweitenSatzei:1assene BesCheiid außer 
Kraft. 'Wird der Antragz.urückgewg,en, ,so tritt 
der Bescheid wieder im ,"ollen' Umfange in 
Kraft. 

.§ 9. Die DurdIHihrung der gemäß § 3 erlasse­
nen Verordnun'gen,oibliegt, ~6fern nichtder'Bun­
lesminister für Handd, Gewe1"be und Industrie 
betraut' i-st, ,,den ,Behörden der aHgemeinen staat­
lichenVerwaltung und den Gemeinden im 
übertragenen Wirkungsbereich. Die Aufgaben, 
die von den einzelnen Behörden wahr­
zunehmen sind, sind . in den Verordnungen 
gemäß § 3 unter Bed'achtna:hmeauf die Zweck­
mäßigkeit, -Einfachheit, Raschheit, . Kostenerspar­
nis und Wirksamkeit .der Durchführung festzu­
legen. ,Der Bundesminister für HaI1ldel, Gewel1be 
und Industrie kann darüber hinaus Einrichtungen 
der gesetzlichen Interessenvertretungen im über­
tragenen Wirkungsbereich heranziehen, wenn rdi'es 
zur ras,cherenDurchführun,g der Verordnun!gen 
geeignet erscheint. 

3. Lenkungsmaßnahmen zur Sicherung der. Elek­
trizitätsversorgung 

§ ,10. Der Bunidesniinister für :Handel,Ge­
werbe und Industrie kann, ,wenn die Voraus­
setzungen des § 1 Ahs,. 1 zutreffen, nach den 
Bestiiffimungen,des .§ 1 Albs" 2 bis 4 durch Ver­
ordnung folgende Lenkungsmaßnahmen ,.zur 
Sicherstd!'ung der Elektrizitätsversorgung vor­
sehen:' 

'1. Vorschrdbung von 'Landesver:brauchsrkon­
tingenten für die Län'der'(§ 12); 

2. Regelung der Abg,a!be der verJügbaren· etek- . 
trisd1en Energie candie Vef1br.aucher (§ 13); 

3. Erteilurug von: Anweisungen a,n Elektrizi­
tätsversorgungsunternehmungen unid . Be­

. sitzer von EigenanJa.gen zur Stromerzeugung 
(§ 14). 

Besche~d ist innerhalb' von ·acht Wochen nachj § ,11. ,Zur Durchführung:derLenkungsmaß­
AntragsteIlung zu erlassen. Innerha:Lb von dre~ nahmen gemäß § 10 ist im Rahmen des Bundes­
M,onaten nach Zustellung des Bescheüdeskannj ministeriums für Handel, Gewerbe und Industrie 
die Festsetzung einer Entschä.digungdurch da~ ein Bundeslastverteiler einzurichten, der Mit­
ofldenuliche Gericht !beantragt werden. ZUSltändig: glied ,des Vorstandes oder Prokurist der Ver­
ist das BC7lil'ksgericht, in dessen Sprengel der; bundgesellschaft (§ 5 'des 2. Verstaaulichungs-

,Antragsteller seinen Wohnsitz, sofern der An-: . ges,etze:>, BGBI. NI'. 81/1947) sein muß. 
tragstelLereine juristische Person 'oder eine Per-i 

'sonengesellschaft des Handelsrechtes ist, 'diese: § 12. Verol'dnungen gemäß §lO'Z. 1 hahendie 
ihren Sitz hat. Hat der Antra'gsteHer keinen, Energieversorgunlg,in ideneinzdnen Ländern zu 
WOlhnsitz beziehungsweise .sitz im InJ!antd:,s~ berücksichtigen. 
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§ 13. Verol'ldnungen gemäß § 1,0 Z. 2' hahen 
vorzusehen, daß die Regelung der AhgaJbe der 
verfügbaren elektrischen Energie an: die Ver­
braucher nach Idem Gra'de der Dringlichkeit er­
folgt. Insbesondere können Stromverbraucher 
v'Üriibergehentd vom Strom:bezug a'usgesch1ossen 
oider im Strombezug rbeschränkt wenden. Erfor­
derlichenfalls können Stromverbr<lucher mit 
einem Monatsverbrauch von mehr MS' 
100000 kWh <lUS, dem Landesver:brauchskontin­
gent ausgeschieden unld ihr Bezug einer ge­
son,derten Regelung unterzogen werden. 

§ 14. Verordnungen gemäß § 10 Z. 3 halben 
die Erteilung jener Anweisungen an Elektrizi­
tätsversorgungsunternehmungen und Besitzer 
von Eigena.nla.gen zur Stromerzeugung vorzu­
sehen, die zur Sicherstellung der VerslOfgulU'g mit 
elektrischer Energie notwenldi'g smd. 

§ 15. (1) Die Durchfuhrung von Lenkungs­
maßnmmen gemäß § 10 hinsichtlich der Landes­
verbrauchskontirrgente (§ 10 Z. 1 un:d § 12) 
o!lYliegt dem Landeslastverteiler, der MitgJied des 
Vorstandes, (der Direktion) oder Prokurist der 
jeweiligen Lande&geseMschaft (§ '~ des 2. Ver­
staatLichungsgesetzes, 'BGB!. Nr. 81/1947) sein 
muß. Er ist vom Lal1,desh,auptmann zu bestellen 
unld alb:wherufen. 

(2) Dem Landeslastverteiler obliegt insbeson­
dere 

1. die Verteilung des Landesverbrauchskontin­
gentes (Abs. 3); 

2. die Regelung ,der Abgabe der' veI1fügbaren 
elektrischen Energie an die Verbraucher 
(Abs.4). 

(3) Bei der Verteilung des Landesverbrauchs­
kontJingentes ist der Landeslastverteiler an die 
bundeseinheitl:iche Verteilungsregelung gebunden, 
sofern sich nicht aus der Strom lage ergibt, daß 
eine Abweichung von der bundeseinheitlichen Re­
gelung zu keiner Gefahr einer überschreitung des 
Landesverbrauchskontingentes ,führen wird. Wird 
das Landesverbrauchskontlingent überschritten, so 
kann der Bundeslastverteiler die nötigen Maß­
nahmen mit bindender Wirkung für das be­
treffende Bundesland erlassen. Unausgenützte, 
nicht speicherbare Ener~ieüberschüsse fließen, so­
lange sie der Bundeslastverteiler nicht einer an­
deren Verwendung zuführt, dem Landesver­
brauchskontingent zu. 

(4) Die Regelung der Abgabe der verfügbaren 
elektrischen Ener~ie an die Verbraucher hat nach 
dem Grade der Dninglichkeit zu erfolgen:. Ins-, 
besondere können Stromverbraucher vorüberge­
hend vom Strom bezug ausgeschlossen oder im 
Strombezug beschränkt werden. 

(5) Verordnu~gendes Landeslastverteilers sind 
in den für amtliche Kundmachungen im Lande üb-

licherweise herangezogenen T~geszeitungen kund­
zumachen. 

§ 16. (1) Für die entgegen Beschränkungsmaß­
nahmen für den, Stromverbrauch mehrver­
brauchte elektrische Energie haben die Elektrizi­
tätsversorgungsunternehmungen Mehrverbrauchs­
gebühren zum Strompreis einzuheben. 

(2) Die Höhe ,der Mehrverbrauchsgebühren ,ist 
durch Verordnung des Bundesministers für Han~ 
del, Gewerbe und Industrie gemäß § 10 festzu­
legen. In dieser Verordnung ist die Höhe der 
Mehrverbrauchsgebühr unter Bedachtnahme auf 
die Höhe des unzulässigen Mehrverbrauches ge­
staffelt festzulegen. Sie darf je Kilowattstunde 
das Zehnfache des jeweils für den betreffenden 
Abnehmer geltenden Kilowattstundenpreises, bei 
Pauschalabnehmern jedoch den fünffachen monat­
lichen Pauschalbetrag nicht übersteigen. Die 
Hälfte der eingehobenen Mehrverbrauchsgebüh­
ren ver,bleibt den Elektrizitätsversorgungsunter­
nehmungen, der Rest ist an den Bund abzu­
führen und zur Bedeckung der -Kosten der Len­
kungsmaßnahmen zur Sicherung der Elektrizi­
tätsversorgung zu verwenden. 

(3) Zur Vermeidung wirtsChaftlicher und sozia­
ler Härtefälle kann der Landeslastverteiler auf 
binnen zwei Wochen einzubringenden Antrag die 
Mehrverbr,auchsgebühren durch Bescheid ermäßi­
gen. Bei Verbrauchern, deren' Verbrauch durch 
den Bundeslastverteiler einer gesonderten Rege­
lung unterzogen wird, steht diese Befugnis dem 
Bundeslastverteiler zu. 

§ 17. Die Kosten der Lastverteilung im Bun­
desbereich hat die Verbundgesellschaft, die Ko­
sten der LastverteiLung im Lanidesbereich hat 
die jeweiIige Landesgesellschaft zu tragen. 

§ 18. (1) Die Regelungen der auf Grund der 
§§ 12 bis 17 ergangenen Verordnungen und Be­
scheide, die Regelungen der auf Grund dieser 
Verordnungen ergangenen Bescheide und die Re­
gelung det Mehrverbrauchsgebühren (§ 16) gelten 
als Bestandteil der allgemeinen und besonderen 
Stromabgabebedingungen und der Stromliefe­
rungsverträge. 

(2) Kann ein Vertrag wegen Maßnahmen, die 
auf Grund der §§ 10 bis 15 getroffen wurden, 
nicht oder nicht gehöl1ig erfüllt werden, so ent­
stehen keine Schadenersatzansprüche gegen den 
Schuldner. Die Bestimmungen des Amtshaftungs­
gesetzes; BGBl. Nt. 20/1949, in der jeweils gel~ 
tenden Fassung, werden hiedurch nicht berührt. 

§ 19. Soweit es zur Sicherstellung der Elektri- , 
zitätsversorgung erforderlich ist, sind Erzeuger, 
Verbraucher und Wiiederverkäufer von elektri­
scher Ener~ie zur Auskunftserteilung an den Bun­
deslastvertei:ler und in· dessen Wirkungsbereich 
an den Landeslastverteiler verpflichtet. 
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4. Beiräte 

§ 20. (1) Zur Beratung des Bundesministers für 
Handel, Gewerbe und Industrie sowie zur Vor­
bereitung und Begutachtung von Maßnahmen 
gemäß den §§ 3 his 9 wird beim Bundesmil1Jiste­
~ium für Handel, Gewerbe und Industrne ein 
Beirat errichtet (Energielenk~ngsbeirat). Er ist 
insbesondere vor Erlassung einer Verordnung 
gemäß § 2 Abs. 1 und § 3 anzuhören. 

(2) Dem Beirat haben als Mitglieder anzuge­
hören: 

1. zwei Vertreter des Bundesministernums für 
Handel, Gewerbe und Industrie und je ein 
Vertreter des Bundeskanzleramtes, der Bun­
desministerien für Auswärtige Angelegenhei­
ten, für Bauten und Technik, für Finanzen, 
für Landesverteidigung, für Land- und 
Forstwirtschaft, für soziale Verwaltung und 
für Verkehr; 

2. je zwei Vertreter der Bundeskammer der g.e­
werblichen Wiirtschaft, der Präsidentenkon­
. ferenz der Landwirtschaftskammern öster­
reichs, des österreichischen Arbeiterkammer­
tages . und des österreichischen Gewerk­
schafts bundes; 

3. der Bundeslastverteiler; 
4. je ein Vertreter der Länder; 
5. je ein Fachmann aus dem Gebiet der E~döl­

wirtschaft, des Erdölhandels, der Erdgaswirt­
schaft und der Kohlenwirtschaft; 

6. ein Vertreter des Verbandes der Elektrizi­
tätswerke österreichs. 

§ 21. (1) Zur Beratung des Bundesministers für 
Handel, Gewerbe und Industr.ie sowie zur Vor­
bereitung und Begutachtung von Maßnahmen 
gemäß oden §§ 10 bis 19 wi1'1d beim Bundesmini­
sterium für Handel, Gewerbe und Industrie ein 
Beirat errichtet (Lastverteilungsbeirat). Er ist 
insbesondere vor Erlassung einer Verordnung 
gemäß § 2 Abs. 1 und § 10 anzuhören. 

(2) Dem Beirat haben als Mitglieder anzuge­
hören: 

1. zwei Vertreter des Bundesministeriums für 
Handel, Gewerbe und Industl1ie und je ein 
Vertreter des Bundeskanzleramtes, der Bun­
desmiruisterien für Auswärtige Angelegenhei­
ten, für Bauten und Technik, für Finanzen, 
für Landesverteidigung, für Land- und 
Forstwirtschaft, für soziale Verwaltung und 
für Verkehr; 

2. je zwei Vertreter_ der Bundeskammer der 
gewerbLichen Wirtschaft, der Präsidenten­
konferenz der Landw:irtschaftskammern 
österreichs, des österreichtischen Arbeiter­
kammertages und des österreichischen Ge­
wer kschaftsbundes; 

3. der Bundeslastverteiler; 
4. die Landeslastverteiler; 
5. je ein Fachmann aus dem Gebiet der Erdöl­

wirtschaft, des Erdölhandels, der Erdgaswirt­
schaft und der Kohlenwirtschaft; 

6. vier Vertreter des Verbandes der Elektrizi­
tätswerke österreichs sowie ein Vertreter des 
österreichtischen Energiekonsumentenver­
bandes. 

§ 22. Die- MitgLieder der Beiräte sind vom 
Bundesminister für Handel, Gewerbe und Indu­
strie zu bestellen. Die im § 20 Abs. 2 Z. 2, 4 
und 6 und im § 21 Abs. 2 Z. 2 und 6 genannten 
Mitglieder sind auf Vorschlag der entsendenden 
Stelle, die im § 20 Abs. 2 Z. Sund im § 21 
Abs. 2 Z. 5 genannten Mitglieder sind auf Vor­
schlag der Bundeskammer der gewerblichen W,irt­
schaft zu bestellen. 

§ 23. (1) Den Vorsitz im Beirat gemäß § 20 
führt der Bundesminister für Handel, Gewerbe 
und Industrie, der sich durch einen Beamten 
seines .Ministeriums vertreten lassen kann. Den 
Vorsitz ,im Beirat gemäß § 21 führt der Bundes­
lastverteiler. Die Geschäfte der Beiräte sind vom 
Bundesministerium für Handel, Gewerbe und 
Industrie zu führen. 

(2) Für die Beschlußfähigkeit der Beiräte ist 
die ordnungsgemäß erfolgte Einladung aller Mit­
glieder des Beirates und die Anwesenheit von 
mindestens einem D1'1ittel der Mitglieder erfor­
derlich. Ist zu Beginn einer Sitzung die erfor­
derliche Zahl der Mitglieder nicht anwesend, so 
haben die Beiräte eine Stunde nach dem ,in der 
Einladung genannten .Termin neuerlich zu~am­
menzutreten und die Tagesordnung ohne Rück­
sicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder zu 
behandeln. 

(3) Die Anhörung der Beiräte kann bei Ge­
fahr im Verzug entfallen. Die Beiräte sind jedoch 
nachträglich unverzüglich mit der Angelegenheit 
zu befassen. Im Falle des § 21 ist jedenfalls der 
Bundeslastverteiler, in seinem Wirkungsbereich 
der Landeslastverteiler zu hören. 

§ 24. Die Beiräte haben ihre Geschäftsordnun­
gen mit einfacher Mehrheit zu beschließen. Die 
Geschäftsordnungen haben unter Bedachtnahme 
auf die §§ 20 bis 23 die Tänigkeit der Beiräte 
möglichst zweckmäßig zu regeln. Sie bedürfen· 
der Genehmigung des Bundesministers für Han­
del, Gewerbe und Industrie, die zu erteilen ist, 
wenn sie dieser Voraussetzung entsprechen. 

§ 25. Die Mitglieder der Beiräte dürfen Amts-, 
Geschäfts- oder Betrnebsgeheimnisse, die ,ihnen in 
dieser Eigenschaft anvertraut wurden oder zu­
gänglich geworden sind, während der Dauer 
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ihrer Bestellung und auch nach Erlöschen ihrer 
Funktion nicht offenbaren oder verwerten. Sie 
sind, soweit 'sie nicht beamtete Vertreter sind, 
vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie auf die geWlissenhafte Erfüllung -ihrer 
Obliegenheiten zu verpflichten. 

§ 26. (1) Zur Beratung des Landeslastverteilers 
(§ 15 Abs. 1) wird bei diesem ein Beirat er­
richtet. Ihm haben als Mitglieder. anzuhören: 

1. je ein Vertreter der Landeskammer der ge­
werblichen Wirtschaft, der Landwirtschafts­
kammer, der Kammer für Arbeiter und An­
gestellte und desösterreichischen Gewerk­
schaftsbundes; 

2. höchstens zehn Fachleute aus dem Gebiet der 
Elektrizitätswirtschaft des betreffenden Lan­
des; 

3. zwei Beamte des Amtes der Landesregie­
rung. 

(2) Die Mitglieder des Beirates sind vom Lan­
deshauptmann zu bestellen. Die im Abs. 1 Z. 1 
genannten Mitgl:ieder sind auf Vorschlag der ent­
sendenden Stelle zu bestellen. Die Zusammen­
setzung und Veränderungen in der Zusammen­
setzung sind dem Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie mitzuteilen. 

(3) Den Vorsitz im Beirat führt der Landes­
lastverteiler. Im übrigen gelten die §§ 23 bis 25 
dieses Bundesgesetzes sinngemäß. 

5. Strafbestimmungen 

§ 27. (1) Eine Verwaltungsübertretung, die, 
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geld­
strafe bis zu S 150000,- zu bestrafen ist, be­
geht, wer 

1. vorsätzlich oder grob fahrlässig Gebote und 
Verbote von gemäß den §§ 3 und 10 er-, 
lassenen Verordnungen oder von auf Grund 
dieser Verordnungen erlassenen Bescheiden 
nicht befolgt, sofern die Tat nicht nach § 28 
oder §29 zu bestrafen ist; 

2. vorsätzlich die Durchführung von Geboten 
und Verboten gemäß Z. 1 erschwert oder un­
möglich macht. 

(2) Bei der Bemessung der Strafe ist die durch 
die strafbare Handlung verursachte Beeinträch­
tigung der Energieversorgung zu berücksichtigen. 

§ 28. Eine Verwaltungsübertretung, die von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 
zu S 30000,- zu bestrafen ist, begeht, wer 

1. einer gemäß § 3 erlassenen Verordnung über 
ein Benützungsverbot (§ 6 Abs. 1 Z. 1) oder 
über die KeIlnzeichnung (§ 6 Abs. 4) zu-

vIIiderhandelt, eine Ausnahme vom Verbot 
fälschlich behauptet oder durch unrichtige 
Angaben erschleicht; 

2. einer gemäß § 3 erlassenen Verordnung ,über 
MeldepfEchten (§ 7 Abs. '1) zuwiderhandelt 
oder Auskünfte gemäß§ 7 Abs.2 und § 19 
nicht oder nicht rechtzeitig, unrichtig oder 
unvollständig erstattet; 

3. vorsätzlich der VerpHichtung, die über­
prüfungen und Eimiehtnahmen gemäß § 7 
Abs. 2zu dulden, zuwiderhandelt. 

,§ 29. Eine Verwaltungsübertretung, die von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe 
bis zu S 10 000,- zu· bestrafen Irst, begeht, wer 
eine gemäß § 3 verordnete' Geschwindigkeitsbe­
schränkung (§ 6 Abs. 1 Z. 2) erheblich über­
schreitet. 

§ 30. (1) ,Wird die strafbare Handlung gemäß 
§ 27 dadurch begründet, daß der Täter entgegen 
den verordneten Beschränkungsmaßnahmen für 
den Stromverbrauch Energie verbraucht, so ist 
er nicht zu bestrafen, wenn er eine Mehrver­
brauchsgebühr gemäß § 16 bezahlt. 

(2) Unbeschadet einer Bestrafung gemäß § 27 
oder der Bezahlung einer Mehrverbrauchsgebühr 
gemäß § 16, kann die gemäß § 11 oder'§ ,15 zu­
ständige Behörde einen Stromverbraucher ent­
sprechend dem Ausmaß des unzulässigen Mehr­
verbrauches vom Strombezug ausschließen. 

§ 31. Eine Verwaltungsübertretung liegt nicht 
vor, wenn eine in den'§§ 27 bis 29 bezeichnete 
Tat den Tatbestand einer ,in die Zuständigkeit 
der Gerichte fallenden strafbaren Handlung' bil­
det. 

§ 32. Soweit die strafbare Handlung nicht 'nach 
einer anderen Besoimmung mit strengerer Strafe 
bedroht ist, gilt die Strafbestimmung des § 122 
des' Strafgesetzbuches auch für die Offenbarung 
eines Amtsgeheimnisses durch die nach den §§25 
und 26 zur Verschwiegenheit verpflichteten Per­
sonen. 

§ 33. (1) Die Bundesgendarmerie hat als Hilfs­
organ der Bezirksverwaltungsbehörden an der 
Vollziehung des § 28 Z. 1 und des § 29 durch 

1. Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende 
Verwaltungsübertretungen; 

2. Maßnahmen, die für die Einleitung oder 
Durchführung vonVerwaltungsstrafverfah­
ren erforderlich sind; 

3. Anwendung körperlichen Zwangs, soweit er 
gesetzllich vorgesehen ist, 

mitzuwirken. 

(2) Die Bundespolizeibehörden haben die von 
ihren Organen dienstlich wahrgenommenen Ver-
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waltungsübertretungen gemäß § 28 Z. 1 und § 29 
der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde an­
zuzeigen. 

6. Schluß- und Übergangsbestimmungen . 

§ 34. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Juli 1976 
in Kraft und am 30. Juni 1978 außer Kraft. 

§ 35. Soweit die Verordnung des Bundesmini­
sters für Handel, Gewerbe und Industrie vom 
23. Juni 1975, BGBl. Nr. 362, betreffend die 
Durchführung statistischer Erhebungen über die 
Elektrizitätswirtschaft, auf Grund des Lastver­
teilungsgesetzes 1952, BGBl. Nr. 207, erlassen 
wurde, bleibt sie als Bundesgesetz weiter in 
Kraft, bis ihren Gegenstand regelnde Bestim­
mungen auf Grund dieses Bundesgesetzes in Wirk­
samkeit getreten sind. 

Artikel III 

(1) Mit der Vollziehung des Art. I dieses Bun­
desegesetzesist die Bundesregierung betraut. 

(2) Mit der Vollziehung des Art. II dieses Bun­
desgesetzes sind betraut: 

1. hinsichtlich des § .2 Abs. 1 und 2 die Bun­
. desregierung ; 

2. hinsichtlich des § 33 der Bundesminister für 
Inneres; 

3. hinsichtlich des § 8 vierter bis siebenter Satz, 
des § 1 S und des § 32 der Bundesminister 
für Justiz; 

4. hinsichtlich des § 6 Abs. 5 der Bundesmini­
ster für Handel, Gewerbe und Industrie im 
Einvernehmen mit den Bundesministern für 
Landesverteidigung und für Verkehr sowie 
nach Maßgabe dieser Bestimmung auch dem 
Bundesminister für Land- und Forstwirt­
schaft; 

5. hinsichtlich des § 5 Abs. 1 zweiter Satz der 
Bundesmin,:ster für Handel, Gewerbe und 
Industrie ,im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Verkehr; 

6. im übrigen der Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie. 
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